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Übergangsfristen bei der Umstellung auf die E-Rechnung 

 
 
 

Zusammenfassung: Übergangsfristen bei der Umstellung auf die E-Rechnung 

 2025 2026 2027 2028 

Für Rechnungsaussteller 

E-Rechnung Wahl Wahl 

Pflicht (wenn 
Gesamtumsatz im 

Vorjahr über 
800.000 €) 

Pflicht 

Sonstige 
Rechnung 

Wahl (teils mit 
Zustimmung des 

Empfängers) 

Wahl (teils mit 
Zustimmung des 

Empfängers) 

Wahl (mit 
Zustimmung des 

Empfängers, wenn 
Umsatz im Vorjahr 
max. 800.000 €) 

Verbot 

EDI-Verfahren 
Wahl (mit 

Zustimmung des 
Empfängers) 

Wahl (mit 
Zustimmung des 

Empfängers) 

Wahl (mit 
Zustimmung des 

Empfängers) 
Verbot 

Für Rechnungsempfänger 

E-Rechnung Pflicht Pflicht Pflicht Pflicht 


